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Ehrenordnung 
des Kreisfeuerwehrverbandes Untertaunus e.V. 

 
in seiner Fassung vom 1. Oktober 1998, geändert durch Beschluss des KFV-Vorstandes am 15. Juli 2004, 20.02.2020 

 
 
Abschnitt I – Ehrenmitglieder des Verbandes 
 
Personen, die sich besondere Verdienste im Verband oder um den Brandschutz 
erworben haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder können wie folgt geehrt werden: 
60. Geburtstag:  Präsent bis 50,00 € 
sowie weitere 5 Jahre: Präsent bis 50,00 € 
 
Abschnitt II – Todesfälle 
 
Bei Tod von aktiven und ehemaligen Vorstandsmitgliedern, Mitglieder des KJFA, 
Ehrenmitgliedern sowie Kreisbrandinspektor, Kreisbrandmeister, Gemeinde-
/Stadtbrandinspektor und deren Stellvertreter, kann der Vorstand mit einer Abordnung 
in angemessener Form teilnehmen. 
 
Abschnitt III – Ehrung bei Wehr- und Vereinsjubiläen, Jugendfeuerwehren 
sowie Kinderfeuerwehren 
 
1. 25-jähriges Jubiläum: 50,00 € 
2. 50-jähriges Jubiläum: 50,00 € 
3. 75-jähriges Jubiläum: 75,00 € 
4. 100-jähriges Jubiläum: 100,00 € 
5. 125-jähriges Jubiläum: 125,00 € 
6. sowie alle weitere 25 Jahre: Betrag wie Jubiläumszahl 
 
 
Abschnitt IV – Vorschlag des Verbandes für Ehrungen 
 
1. Der Verband befürwortet die Beantragung des Deutschen 

Feuerwehrehrenkreuzes in Bronze oder Silber aufgrund von örtlichem oder 
überörtlichem Engagement des Vorgeschlagenen, das Deutsche 
Feuerwehrehrenkreuz in Gold für ein hervorragendes überörtliches Engagement 
jeweils auf Grundlage der Verleihungsrichtlinien des Deutschen 
Feuerwehrverbandes sowie der Anlage 1 dieser Ehrenordnung. 

2.  Der Verband befürwortet die Beantragung der Ehrenmedaille des Nassauischen 
Feuerwehrverbandes in Silber und Gold sowie des Ehrenkreuzes des 
Nassauischen Feuerwehrverbandes in Silber und Gold jeweils auf Grundlage der 
Verleihungsrichtlinien des Nassauischen Feuerwehrverbandes sowie der Anlage 
1 dieser Ehrenordnung. 

4. Der Verband befürwortet die Beantragung der Kinderfeuerwehr-Medaille des 
Landesfeuerwehrverbandes Hessen. Diese Medaille kann in Bronze, Silber und 
Gold verliehen werden. Hierzu sind die Kriterien des LFV Hessen zu beachten. 
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3. Die Ehrungen sollen vornehmlich durch den Kreisfeuerwehrverband 
vorgenommen werden.  

4. Vorschlagsrecht haben:  

 - Mitglieder des erweiterten Vorstandes des Kreisfeuerwehrverbandes 

 - Mitgliedsfeuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes 

 

 

 

Abweichungen zu den vorgenannten Punkten können durch Vorstandsbeschluss 
gefasst werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 zur Ehrenordnung des Kreisfeuerwehrverband Untertaunus e.V. 
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Ehrung Voraussetzung 

  

Nassauischer Feuerwehrverband  

Ehrenmedaille in Silber am Bande Für mind. 20-jährige, aktive Dienstzeit 

Ehrenmedaille in Gold am Bande Für mind. 30-jährige, aktive Dienstzeit 

Ehrenkreuz in Silber am Bande für 
besondere Verdienste 

Mindestens 10 Jahre in Funktion tätig als 

 Feuerwehrausschuss 

 Vorstand der Feuerwehr 

 Wehrführerausschuss 

 zusätzliche Aufgaben außerhalb des 
Einsatzdienstes, z.B. 

o Schlauchwerkstatt 
o Atemschutzwerkstatt 
o Kleiderkammer 
o Jugendfeuerwehr 
o Kinderfeuerwehr 
o Fahrzeug- /Gerätewart 

 überörtliche Tätigkeit auf Stadt-, Kreis- 
oder Landesebene 

o Stadt-/Gemeindebrandinspektor 
o Funktion in Feuerwehrverbänden 
o Kreisjugendfeuerwehrausschuss 
o Kreisbrandmeister 
o Wertungsrichter 

Ehrenkreuz in Gold am Bande für 
besondere Verdienste 

Voraussetzung für die Ehrung ist das 
Ehrenkreuz in Silber am Bande für besondere 
Verdienste. 
 
Mindestens 20 Jahre in Funktion tätig als 

 Feuerwehrausschuss 

 Vorstand der Feuerwehr 

 Wehrführerausschuss 

 zusätzliche Aufgaben außerhalb des 
Einsatzdienstes, z.B. 

o Schlauchwerkstatt 
o Atemschutzwerkstatt 
o Kleiderkammer 
o Jugendfeuerwehr 
o Kinderfeuerwehr 
o Fahrzeug- Gerätewart 

oder 
Mindestens 10 Jahre überörtliche Tätigkeit auf 
Stadt-, Kreis- oder Landesebene 

 Stadt- /Gemeindebrandinspektor 

 Funktion in Feuerwehrverbänden 

 Kreisjugendfeuerwehrausschuss 

 Kreisbrandmeister 

 Wertungsrichter 
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Ehrung Voraussetzung 

  

Deutsches Feuerwehrehrenkreuz  

Stufe I 
Bronzene deutsches 

Feuerwehrehrenkreuz 

Mindestens 15 Jahre in Funktion tätig als 

 Feuerwehrausschuss 

 Vorstand der Feuerwehr 

 Wehrführerausschuss 

 zusätzliche Aufgaben außerhalb 
des Einsatzdienstes, z.B. 

o Schlauchwerkstatt 
o Atemschutzwerkstatt 
o Kleiderkammer 
o Jugendfeuerwehr 
o Kinderfeuerwehr 
o Fahrzeug- Gerätewart 

oder 
Mindestens 12 Jahre überörtliche 
Tätigkeit auf Stadt-/Kreis- oder 
Landesebene 

 Stadt/Gemeindebrandinspektor 

 Funktion in Feuerwehrverbänden 

 Kreisjugendfeuerwehrausschuss 

 Kreisbrandmeister 

 Wertungsrichter 

Stufe II 
Silberne deutsches 

Feuerwehrehrenkreuz 

Mindestens 20 Jahre in Funktion tätig als 

 Feuerwehrausschuss 

 Vorstand der Feuerwehr 

 Wehrführerausschuss 

 zusätzliche Aufgaben außerhalb 
des Einsatzdienstes, z.B. 

o Schlauchwerkstatt 
o Atemschutzwerkstatt 
o Kleiderkammer 
o Jugendfeuerwehr 
o Kinderfeuerwehr 
o Fahrzeug- Gerätewart 

oder 
Mindestens 15 Jahre überörtliche 
Tätigkeit auf Stadt-/Kreis- oder 
Landesebene 

 Stadt/Gemeindebrandinspektor 

 Funktion in Feuerwehrverbänden 

 Kreisjugendfeuerwehrausschuss 

 Kreisbrandmeister 

 Wertungsrichter 
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Ehrung Voraussetzung 

  

Deutsches Feuerwehrehrenkreuz  

Stufe III 
Goldene deutsches 

Feuerwehrehrenkreuz 

Voraussetzung für die Ehrung ist das 
Ehrenkreuz in Silber am Bande für besondere 
Verdienste. 
 
Mindestens 20 Jahre überörtliche Tätigkeit auf 
Stadt-/Kreis- oder Landesebene 

 Stadt/Gemeindebrandinspektor 

 Funktion in Feuerwehrverbänden 

 Kreisjugendfeuerwehrausschuss 

 Kreisbrandmeister 

 Wertungsrichter 

 

Abweichungen können vom Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Untertaunus jederzeit 

beschlossen werden. 

 

Taunusstein, 20.02.2020 

Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverband Untertaunus 

 


